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1 Prüfungsgegenstand, –auftrag und -ablauf 

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) der Hansestadt Lübeck (HL) hat gemäß Nr. 2.1.4 der Rechnungsprü-

fungsordnung sowie gemäß § 116 Abs. 1 Nr. 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein1 die Prüfung 

der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßig-

keit und Wirtschaftlichkeit wahrzunehmen. 

Das RPA hat mit der Sonderprüfung der Aufgabenwahrnehmung der Fachbereichscontrollings (FBC) der 

HL anhand des Beispiels des FBC 2 seine o. g. gesetzliche Prüfaufgabe umgesetzt. Die Prüfung entspricht 

Nr. 2.2.1 des Prüfplanes 2022. 

Mit der Prüfungsmitteilung an den Bereich und den Fachbereichsleiter wurden die ersten Unterlagen 

durch das RPA angefragt. Diese wurden am 19.01.2022 dem RPA übersandt. Für die Prüfung wurden 

darüber hinaus dem RPA Stellenbeschreibungen, Organisationspapiere und 28 Akten zur Verfügung 

gestellt, die anteilig im FBC und ansonsten im RPA geprüft wurden.  

Ansprechpartner:innen im FBC 2 waren die drei Controller:innen des FBC 2 und zwei Verwaltungsmitar-

beiterinnen. Die Zusammenarbeit mit dem RPA während der Prüfung war durch Kooperation geprägt. 

Die Prüfung wurde am 17.12.2021 angekündigt. Nach Übersendung der erbetenen Unterlagen fand am 

25.01.2022 das Eröffnungsgespräch mit zwei Controllern statt. Die anschließende Prüfung dauerte bis 

zum 26.04.2022. Im Abschlussgespräch am 10.05.2022 wurden die Hinweise des RPA mit den 

Controller:innen des FBC 2 besprochen. 

 

2 Qualität, Form und Inhalt der Akten 

Die Aktenordnung für die Verwaltung der HL enthält u. a. die Grundsätze über Ordnung und Führung 

des Schriftgutes. Sie gilt für alle im Verwaltungsgliederungsplan aufgeführten Ämter und Einrichtungen, 

ausgenommen die Stadtwerke (§ 1 Abs. 1 Aktenordnung). 

Gemäß § 11 Abs. 1 der Aktenordnung sollen alle Akten den tatsächlichen chronologischen 

Verwaltungsablauf wiedergeben und müssen daher von vorn nach hinten wie ein Buch zu lesen sein 

(Behördenheftung). Diese Chronologie wurde bei einigen Akten nicht eingehalten. Das RPA bittet, 

zukünftig darauf zu achten, die Behördenheftung einzuhalten. 

 

3 Datenschutz 

Nach Art. 17 Abs. 1 Ziff. a) der Datenschutzgrundverordnung ist der Verantwortliche verpflichtet, 

personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern die personenbezogenen Daten für die Zwecke, 

für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind. 

Personenbezogene Daten sind nach Art. 4 Ziff. 1 alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

                                                      

1 In der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 58), zuletzt geändert am 04.03.2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 153) 
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identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, 

die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 

Kennnummer oder Anderem identifiziert werden kann. Das RPA fand in einer Akte eine zweiseitige Liste 

mit Namen, Personalnummern, Ausscheidungsdatum und Tarif- bzw. Besoldungsgruppe. 

Das RPA bittet um Stellungnahme, welche organisatorischen Veränderungen im FBC 2 vorgenommen 

werden, um solche Daten künftig nach Verwendung unkenntlich zu machen oder zu vernichten. 

 

4 Aufgaben des Fachbereichscontrollings 2 

Die Bürgerschaft der HL hat im Jahr 1998 die Einrichtung von Organisationseinheiten „Controlling“ im 

Bereich des Bürgermeisters und in den Fachbereichen 1 - 5 und gleichzeitig deren Aufgaben beschlossen. 

Die Prüfung des RPA zielte darauf ab, ob die FBCs (am Beispiel des FBC 2) diese beschlossenen Aufgaben 

wahrnehmen. 

 

4.1 Beschluss der Bürgerschaft 

Der Bürgerschaftsbeschluss vom 29.01.1998 sah eine Änderung der Aufbaustruktur der Stadtverwaltung 

vor. Die Organisation der Stadtverwaltung nach dem Prinzip der Ämterstruktur sollte in eine 

Organisation nach dem Prinzip der Produktstruktur überführt werden. Unter anderem wurde 

beschlossen, ein zentrales Controlling und für jeden zu bildenden Fachbereich ein FBC einzuführen. 

Darüber hinaus wurden die Standardaufgaben für die FBC festgelegt (s. Anlage 1). 

 

4.2 Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung 

Die Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung für die Stadtverwaltung Hansestadt Lübeck (AGA I) 

wurde am 30.11.2000 (also fast drei Jahre nach dem Beschluss der Bürgerschaft) neu gefasst. Bei dieser 

Gelegenheit wurden unter Ziff. 3.5.3.2 die Aufgaben der FBC unter Hinweis auf den 

Bürgerschaftsbeschluss vom 29.01.1998 festgehalten (s. Anlage 2).  

Der Beschluss der Bürgerschaft wurde also ordnungsgemäß – wenn auch mit anderen Formulierungen, 

aber mit Hinweis auf den Bürgerschaftsbeschluss – in der AGA I umgesetzt. 
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4.3 Stellenbeschreibungen der Controller:innen 

Die Stellenbeschreibungen der Controller:innen des FBC 2 wurden zuletzt am 02.07.2019 aktualisiert. 

Hier werden u. a. die Aufgaben der Controller:innen festgehalten. 

Die Prüfung ergab, dass sich alle Aufgaben, die in der AGA I festgehalten sind, hier wiederfinden. 

Bei der Prüfung fiel auf, dass in der Stellenbeschreibung eines Controllers die Aufgabe „IT-Beauftragter 

für den Bereich 2.020“ aufgelistet wurde. Mit Email vom 07.03.2022 hat das FBC 2 einen Mitarbeiter des 

Bereiches 2.021 - Fachbereichsdienste als zuständigen IT-Beauftragten für das FBC 2 genannt. Das RPA 

empfiehlt, die Stellenbeschreibung entsprechend anzupassen. 

 

4.4 Planungsunterlagen zur Änderung der Aufgaben der FBC 

Derzeit ist ein Planungsprozess im Gange, der die Veränderung bzw. Neuverteilung der Aufgaben der 

FBC vorsieht. Hierzu gibt es eine Präsentation „Standard-Aufgaben der FB-Controllings“ vom 14.05.2019 

und eine weitere Präsentation „Überprüfung Struktur & Aufgaben FBC“ vom 15.08.2019, die in einer 

Senatssitzung behandelt wurde. Das FBC 2 teilte mündlich mit, dass nach aktueller Lage eine 

Umstrukturierung der Controllings unwahrscheinlich sei. 

Diese Präsentationen zogen keine rechtswirksamen Dienstanweisungen nach sich, sodass sie in dieser 

Prüfung keine Berücksichtigung fanden. 

 

5 Umsetzung der Aufgaben 

Der Prüfer des RPA hat stichprobenhaft nach einer bewussten Auswahl 28 Akten des FBC 2 untersucht, 

weitere Akten auf Übereinstimmung mit dem Aktenplan geprüft und mehrere Gespräche mit den 

Controller:innen geführt. Unter anderem handelte es sich hierbei um Akten zu den Themen: 

 Zusammenarbeit mit anderen FB bzw. Städten, 

 Personalcontrolling, -entwicklung, 

 Verwaltungsvereinfachung, 

 Berichtswesen, 

 Zielvorstellungen, 

 Perspektiven, 

 Organisation von Bereichen, 
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 Ausschussarbeit, 

 Bereichsleiterrunden und „Runde Tische“. 

Der Prüfer konnte sich anhand der Inhalte der Akten ein Bild von der umfangreichen Tätgkeit des FBC 2 

machen. Darüber hinaus gaben die Titel der Akten lt. Aktenplan einen weiteren Überblick über die 

vielfältigen Aufgaben des FBC 2. 

Aus den Gesprächen mit den Controller:innen ging hervor, dass es immer wieder unvorhersehbare 

Probleme gibt, die kurzfristig schnell gelöst werden müssen (z. B. Folgen der Corona-Pandemie oder des 

Ukraine-Krieges) und daher zielgerichtetes und strukturiertes Handeln – auch in Koordination mit 

anderen FB – erfordern. 

Daneben finden nach Bedarf Sitzungen mit allen Bereichsleiter:innen statt, um Probleme, die den 

gesamten Fachbereich betreffen, zu erörtern. Darüber hinaus werden auskunftsgemäß zu aktuellen 

Themen Einzelgespräche mit den Bereichsleiter:innen geführt. 

Aus der Prüfung ging hervor, dass die den FBC übertragenen Aufgaben in Gänze vom FBC 2 

wahrgenommen werden. Darüber hinaus werden die Bereiche des Fachbereichs 2 in vielerlei Fragen 

unterstützt und begleitet. Dies bezieht sich nicht nur auf die in der AGA I genannte Beratung und 

Unterstützung der Bereichsleiter:innen, sondern auch auf Mitarbeitende der Bereiche. 

 

6 Zusammenfassung 

Die Aktenführung des FBC 2 ist verbesserungswürdig. 

Die Aufgaben der FBC, die in der Bürgerschaft am 29.01.1998 beschlossen und in der AGA I im Jahr 2000 

umgesetzt wurden, sind in den Stellenbeschreibungen der Controller:innen festgehalten und werden 

ständig wahrgenommen. Bei der Prüfung hat der Prüfer sich davon überzeugen können, dass die in der 

Bürgerschaft beschlossenen Aufgaben im FBC 2 vollumfänglich wahrgenommen werden. 

Die wesentlichen Prüfungsfeststellungen wurden am 10.05.2022 mit dem FBC 2 besprochen. 

Es wird um eine Stellungnahme bis zum 28.07.2022 zu folgendem Punkt gebeten: 
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Unabhängig davon wird anheimgestellt, sich darüberhinausgehend zu äußern. Sollte sich der 

Fachbereich zu den Bemerkungen nicht innerhalb einer Frist von sechs Wochen äußern, wird dies dem 


















	Vorlage
	Anlage 1: 20220615 Bericht SoPr FBC 2
	Anlage 2: Anlage 1
	Anlage 3: Anlage 2
	Anlage 4: 20220719 Stellungnahme Bereich 2.020

